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Förderverein für erzieherische Hilfen e.V. 

Siegesstr. 36  -  53332 Bornheim   

 

B E I T R I T T S E R K L Ä R U N G 

 
Hiermit erkläre(n) ich / wir meinen / unseren Beitritt zum  

Förderverein für erzieherische Hilfen e.V. 

 
 

Name  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Anschrift ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Telefon/Fax ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

E-Mail            ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

-------------------------------- ------------------------------------  ------------------------------------ 

Datum    Beitrag jährlich in Euro   Unterschrift 

 

 

 

 

Auszug aus der Satzung des Förderverein für erzieherische Hilfen e.V.: 
 

§ 4 Mitgliedschaft  

 
(1) Mitglied des Vereins können natürliche oder juristische Personen werden, die bereit 

sind, die Zwecke des Vereins zu fördern. 

 

(2) die Mitgliedschaft wird beim Vorstand schriftlich beantragt. Gegen eine Ablehnung 

besteht innerhalb von vier Wochen das Recht auf Widerspruch. Über diesen 

Widerspruch entscheidet die Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit der 

anwesenden Mitglieder. 

 

(3) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt, Verlust der Rechtsfähigkeit oder  

Ausschluss. Der Austritt erfolgt durch eingeschriebenen Brief gegenüber dem 

Vorstand mit einer Frist von 3 Monaten, jeweils zum Jahresende. 

 

(4) Der Ausschluss eines Mitgliedes kann erfolgen, wenn es gegen die Ziele und  

Interessen des Vereins schwer verstoßen hat. Der Ausschluss erfolgt durch den 

Beschluss der Mitgliederversammlung mit 2/3 Mehrheit. Dem auszuschließenden 

Mitglied ist das Recht auf Stellungnahme und Rechtfertigung zu gewähren. Gegen 

diesen Beschluss kann innerhalb von 6 Wochen – schriftlich beim Vorstand – 

Einspruch erhoben werden.  

Auf der nächsten Mitgliederversammlung wird erneut darüber beschlossen; so lange 

ruht die Mitgliedschaft. 
 

http://www.peb-online.de/

